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In diesen Statuten werden folgende Abkürzungen verwendet: 

DV Delegiertenversammlung 
RK Rekurskommission des Regionalverbandes Ostschweiz 
RS Regionale Sparten 
RVOS SFS Regionalverband Ostschweiz 
SFS Schweizerischer Firmensportverband 
SP Sparten / Sportabteilungen 
TK Technische Kommission einer Sparte des RV Ostschweiz 
Verein Firmensportverein 
Vorstand Vorstand des Regionalverbandes Ostschweiz 
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Präambel Diese Statuten und ihre Reglemente gelten in gleicher Weise für weibliche 
und männliche Personen, auch wenn bei einzelnen Funktionen oder Bezeichnungen der 
männliche Begriff verwendet wird. 

 
I. Name, Sitz und Zweck des Verbandes 
 
Artikel 1 

1 Unter dem Namen Schweizerischer Firmensportverband (SFS) Regionalverband 
Ostschweiz besteht ein Verein gemäss Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches; er wird im folgenden "Regionalverband" genannt. 

2 Der Regionalverband ist als autonomer Unterverband dem SFS angeschlossen. Er ist 
politisch und konfessionell neutral. 

3 Der Sitz des Regionalverbandes befindet sich in St. Gallen. 

4 Das Verbandsjahr dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember. 

Artikel 2 

1 Zweck des Regionalverbandes ist: 
a) Zusammenschluss der Firmensportvereine, die in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, 

beider Appenzell und dem Fürstentum Liechtenstein, sowie angrenzenden 
Kantonen, welche nicht von einer anderen SFS-Regionen konkurrenziert werden, 
domiziliert sind. Es können auch ausländische Vereine aufgenommen werden; sie 
haben den Status von Gastvereinen. Gastvereine haben die gleichen Rechte und 
Pflichten, können aber nicht an den Schweizer Meisterschaften teilnehmen. 

b) Vertretung der Interessen der dem Regionalverband angeschlossenen Vereine 
gegenüber dem SFS, anderen Sportverbänden und den Behörden. 

c) Förderung aller Sportarten und der Freizeitgestaltung im Allgemeinen. 

d) Schaffung von Gelegenheiten zur Ausübung der sportlichen und freizeitlichen 
Tätigkeiten in Form von Meisterschaften, Freundschaftstreffen, Turnieren, Kursen 
und anderen Veranstaltungen. 

e) Förderung der Kameradschaft zwischen den Vereinen und unter den Mitgliedern. 
 

II. Mitgliedschaft 
 
Artikel 3 

1 Der Regionalverband kennt folgende Mitgliedschaften: 
a) Aktivmitglieder 
b) Passivmitglieder 
c) Gastmitglieder 
d) Ehrenmitglieder 

Artikel 4 

1 Als Vereine gelten: Vereine, Clubs und Freizeitorganisationen, deren Mitglieder dem 
Personal einer Firma, eines öffentlich-rechtlichen Betriebes, einer öffentlich-rechtlichen 
Verwaltung oder einer Berufsgruppe gleicher Branche oder Richtung angehören. Über 
Aufnahmen entscheidet die DV RVOS auf Antrag des Vorstandes. 
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2 Aktivmitglieder sind die dem Regionalverband angeschlossenen Vereine mit regel-

mässiger aktiver, sportlicher und freizeitlicher Tätigkeit. 

3 Passivmitglieder sind: 
- Vereine, die sich nicht regelmässig oder überhaupt nicht mehr sportlich betätigen. 
- Firmen, Verwaltungen oder Einzelpersonen, welche die Firmensportbewegung unter-
stützen. 

4 Gastmitglieder sind Vereine im Ausland, die nicht im Einzugsgebiet des Regional-
verbandes domiziliert sind. 

5 Zu Ehrenmitgliedern können durch die DV RVOS Personen ernannt werden, die sich 
um die regionale Firmensportbewegung besonders verdient gemacht haben. Die 
Ernennung erfolgt ausschliesslich auf Antrag des Vorstandes an der DV RVOS. Anträge 
der TK oder der Vereine sind dem Vorstand zu unterbreiten. Ehrenmitglieder sind in die 
Verbandsorgane wählbar. 

Artikel 5 

1 Aktiv- und Passivmitglieder des Regionalverbandes besitzen die entsprechende 
Mitgliedschaft beim SFS. 

2 Die Zugehörigkeit zum SFS ist in den Statuten der Vereine festzuhalten. 

Artikel 6 

1 Die Mitgliedschaft als Aktiv-, Passiv- oder Gastmitglied kann jederzeit erworben werden. 

2 Über die Aufnahme eines Mitgliedes in den Regionalverband entscheidet der Vorstand. 
Sie ist nachträglich durch die DV RVOS zu bestätigen. 

3 Voraussetzung für die Aufnahme eines Aktivmitgliedes ist das Bestehen eines Vereins 
gemäss Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

Artikel 7 

1 Der Austritt aus dem Regionalverband kann nur Ende eines Verbandsjahres (31. 
Dezember) erfolgen. 

2 Das Austrittsbegehren muss spätestens am 15. Dezember des laufenden Verbands-
jahres im Besitze des Vorstandes sein. 

3 Mit dem Austritt erlischt auch die Mitgliedschaft beim SFS. 

4 Der Austritt entbindet nicht von der Erfüllung der finanziellen Verpflichtung bis zum 
Ende des Verbandsjahres gegenüber dem Regionalverband und dem SFS. 

5 Ausgetretene Vereine haben keinen Anspruch auf das Verbandsvermögen. 

Artikel 8 

Für den Ausschluss eines Mitgliedes gelten die Bestimmungen von Artikel 26. 
 

III. Sportbetrieb 
 
Artikel 9 

1 Soweit ein Bedürfnis vorliegt, ist der Sportbetrieb durch besondere Abteilungen in den 
einzelnen Sportarten zu organisieren und zu überwachen. 
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2 Der Sportbetrieb einer Sportabteilung ist von einer TK der Regionalen Sparte zu 

betreuen. Einer TK können verschiedene Sportarten unterstellt werden. 

3 Über die Bildung von Sportabteilungen und deren TK entscheidet der Vorstand. 

4 Der Vorstand kann einzelne Veranstaltungen seiner direkten Verantwortung unter-
stellen. 

5 Die Teilnahmeberechtigung an Verbandsveranstaltungen ist im „Reglement über die 
Teilnahmeberechtigung an Verbandswettkämpfen“ des SFS festgehalten. 

 
IV. Organe 
 
Artikel 10 

1 Die Organe des Regionalverbandes sind: 
a) die Delegiertenversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Technischen Kommissionen der Regionalen Sparten 
d) die Rekurskommission 
e) die Rechnungsrevisoren 

 
A.  Delegiertenversammlung 
 

Artikel 11 

1 Die DV RVOS ist das oberste Organ des Regionalverbandes. Sie setzt sich aus den 
Delegierten der Aktivmitglieder zusammen. 

2 Jedes Aktivmitglied muss durch mindestens einen Delegierten an der DV RVOS 
vertreten sein. An der DV RVOS nicht vertretene Aktivmitglieder sind zu büssen. 

3 Die ordentliche DV RVOS findet alljährlich an einem vom Vorstand festzusetzenden 
Datum in den ersten zwei Monaten des Jahres statt. 

4 Der Vorstand kann jederzeit eine ausserordentliche DV RVOS einberufen; er ist zur 
Einberufung verpflichtet, wenn mindestens ein Fünftel der Aktivmitglieder dies verlangt. 

5 Die Einladung zur ordentlichen DV RVOS stellt der Vorstand spätestens einen Monat 
vor dem Datum der DV RVOS den Mitgliedern zu. Allfällige Anträge der Aktivmitglieder, 
des Vorstandes oder der TK sind der Einladung beizufügen. 

6 Die Einladung zu einer ausserordentlichen DV RVOS hat der Vorstand spätestens 
vierzehn Tage vor deren Abhaltung an die Mitglieder zu versenden. 

7 Die Einladung zu einer DV RVOS hat Ort, Datum und Traktanden zu enthalten. 

Artikel 12 

1 Die ordentliche DV RVOS hat folgende Befugnisse: 
a) Genehmigung des Protokolls der letzten DV RVOS. 
b) Kenntnisnahme der Vereins- und Mitglieder-Mutationen. 
c) Genehmigung der Jahres-, Kassen- und Revisorenberichte. 
d) Décharge-Erteilung an den Vorstand. 
e) Wahl des Vorstandes. 
f) Wahl der Rekurskommission. 
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g) Wahl der Rechnungsrevisoren. 
h) Wahl der Delegierten für die Schweizerische Delegiertenversammlung. 
i) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
k) Festsetzung der Busse wegen Nichtvertretung von Aktivmitgliedern an der DV 

RVOS. 
l) Genehmigung des Budgets für das neue Verbandsjahr. 
m) Genehmigung von allgemein gültigen Reglementen. 
n) Genehmigung von neuen Verbandsstatuten, Statutenänderungen / -ergänzungen. 
o) Behandlung von Anträgen der Aktivmitglieder, des Vorstandes und der Technischen 

Kommissionen (Regionalen Sparten (RS)). 
p) Auflösung des Regionalverbandes. 

Artikel 13 

1 Jede ordnungsgemäss einberufene DV RVOS ist beschlussfähig. 

2  Jedes teilnehmende Aktivmitglied verfügt über eine Stimme. Die Vereinsvertreter haben 
sich vor Beginn der DV RVOS in die Präsenzliste einzutragen, worauf sie die Stimm-
karte ausgehändigt erhalten. Fehlt die Unterschrift eines Aktivmitgliedes auf der 
Präsenzliste, gilt der Verein als nicht vertreten. 

3 Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, falls nicht die Mehrheit der anwesenden 
Delegierten im einzelnen Fall eine geheime Abstimmung oder eine geheime Wahl 
beschliesst. 

4 Die Verbandsstatuten können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen, abgeändert oder ergänzt werden. 

5 Bei den übrigen Abstimmungen und bei Wahlen gilt das einfache Mehr. 

6 Die Mitglieder des Vorstandes haben kein Stimm- und Wahlrecht. 

7 Besteht bei einer Abstimmung Stimmgleichheit, hat der Vorsitzende der DV RVOS den 
Stichentscheid. 

Artikel 14 

1 Zur Antragstellung an die DV RVOS sind berechtigt: 
a) die Aktivmitglieder 
b) der Vorstand 
c) die Technischen Kommissionen der Regionalen Sparten 

2  Anträge der Aktivmitglieder und der Technischen Kommissionen an die ordentliche DV 
RVOS müssen mit eingeschriebenem Brief bis spätestens am 1. Dezember des 
Verbandsjahres im Besitze des Vorstandes sein. 

3 Durch die Aktivmitglieder und die Technischen Kommissionen verspätet eingereichte 
oder an der DV RVOS durch die Vereinsvertreter gestellte Anträge können nur dann 
behandelt werden, wenn die DV RVOS mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen dies beschliesst. 
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B.  Der Vorstand 

 
Artikel 15 

1 Der Vorstand besteht aus:  
a) dem engeren Vorstand mit: 

- Präsident 
- zwei Vizepräsidenten 
- Aktuar / Protokollführer 
- Finanzchef 
- Verantwortlicher Kommunikation / Information 
- zwei Beisitzern 

b) den Präsidenten der Technischen Kommissionen (werden in ihren Sparten gewählt). 
Diese sind verpflichtet, im Verhinderungsfall einen stimmberechtigten Vertreter an 
die Sitzung des Vorstandes zu delegieren. 

2  Beim Ausscheiden eines Mitgliedes des engeren Vorstandes im Laufe einer Amts-
periode bestimmt der Vorstand für den Rest der Amtsperiode einen Ersatz. 

3 Der Vorstand tagt nach Bedarf. 

Artikel 16 

1 Der Vorstand ist das ausführende Organ des Regionalverbandes und erledigt die 
laufenden Geschäfte allgemeiner Natur. 

2  Zu seinen Aufgaben gehören: 
a) Überwachung der Entwicklung in den Sportabteilungen in Zusammenarbeit mit der 

zuständigen Regionalen Sparte. 
b) Ausarbeitung allgemein gültiger Reglemente und Bestimmungen. 
c) Mitarbeit bei der Ausarbeitung von Reglementen und anderen Bestimmungen der 

Sportabteilungen. 
d) Aufnahme von Aktiv- und Passivmitgliedern sowie von Gastvereinen in den 

Regionalverband (vorbehältlich der Genehmigung durch die nächste DV RVOS). 
e) Vertretung des Regionalverbandes gegenüber dem SFS, den anderen Regional-

verbänden, den Sportverbänden und den Behörden. 

Artikel 17 

1 Die rechtsverbindliche Unterschrift für den Regionalverband führen der Präsident bzw. 
ein Vizepräsident mit einem anderen Vorstandsmitglied. 

2 Mitteilungen und Beschlüsse der Verbandsorgane sind den Vereinen schriftlich oder 
durch Publikation im offiziellen Organ bekannt zu geben; sie sind für die Mitglieder 
verbindlich. 

 
C.  Technische Kommissionen der Regionalen Sparten 

 
Artikel 18 

1 Die TK haben zur Aufgabe, den Sportbetrieb innerhalb des Regionalverbandes nach 
den gegebenen Richtlinien und den bestehenden Reglementen zu leiten sowie für die 
gute Zusammenarbeit zwischen den Vereinen zu sorgen. 
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2 Die TK organisieren und führen die Verbandsspiele und -veranstaltungen durch. Sie 

entscheiden über technische Fragen und sind befugt, Bussen, Strafen und Boykotte auf 
Grund der geltenden Reglemente auszusprechen. 

3 Die TK einer Sportabteilung hat folgende Rechte und Pflichten: 
a) Einberufung und Durchführung der Abteilungsversammlung. Die Abteilungsversamm-

lung ist mindestens einmal jährlich abzuhalten. 
b) Abfassung von Reglementen und anderen Bestimmungen technischer Art. Vorgängig 

der Vorlage an der Abteilungsversammlung sind solche Reglemente oder Bestim-
mungen dem Vorstand zu unterbreiten. 

c) Behandlung von Eingaben, Protesten und anderer Anfragen seitens der Vereine. Die 
TK ist gehalten, solche Fälle innert nützlicher Frist zu behandeln und ihren Entscheid 
schriftlich bekannt zu geben. 

d) Fragen grundsätzlicher Natur oder von allgemeinem Interesse hat die TK dem 
Vorstand zur Stellungnahme zu unterbreiten. 

4  Die TK einer Sportabteilung besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Zahl der TK-
Mitglieder richtet sich nach der von der TK zu bewältigenden Arbeit. 

5 Die Leitung der TK obliegt ihrem Präsidenten. Er und die übrigen TK-Mitglieder sind an 
der Abteilungsversammlung zu wählen. 

6 Die TK sind gehalten, den Sportbetrieb ihrer Abteilung selbsttragend zu gestalten. Die 
Jahres-Abrechnung geht über den Finanzchef des Vorstandes. 

7 Der Präsident der TK hat auf Ende des Verbandsjahres dem Vorstand einen Rechen-
schaftsbericht über die von der TK organisierten Veranstaltungen zu unterbreiten. 

Artikel 19 

1 Gegen Entscheide der TK, sofern sie gemäss den Reglementen und anderer Bestim-
mungen der Sportabteilungen nicht als endgültig bezeichnet sind, und gegen Straf-
verfügungen der TK, können die Vereine nach den Bestimmungen des „Regionalen 
Rekursreglements“ an die Rekurskommission des Regionalverbandes rekurrieren. 
 

D.  Rekurskommission 

 
Artikel 20 

1 Die Rekurskommission besteht aus dem Präsidenten und vier Mitgliedern. 

2 Die Organisation, die Rechte und Pflichten der Rekurskommission sowie das Rekurs-
verfahren sind im „Regionalen Rekursreglement“ festgehalten. 

3 Entscheide der Rekurskommission können an die Schweizerische Rekurskommission 
des SFS weitergezogen werden. Hierfür gelten die Bestimmungen des „Schweizer-
ischen Rekursreglements“. 
 

E.  Rechnungsrevisoren 

 
Artikel 21 

1 Zur Prüfung der Rechnungen des Regionalverbandes wählt die DV RVOS drei 
Rechnungsrevisoren. 

2 Die Rechnung des Regionalverbandes, abgeschlossen per 31. Dezember, ist alljährlich 
durch die Revisoren zu prüfen. 
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3  Die prüfenden Revisoren erstatten zuhanden der DV RVOS ihren Revisorenbericht. 

4  Ein Rechnungsrevisor kann sein Amt nur während der Dauer von drei aufeinander-
folgenden Jahren ausüben. 

 
V. Finanzielles 
 
Artikel 22 

1 Zur Deckung der Ausgaben stehen dem Regionalverband folgende Einnahmen zur 
Verfügung: 
a) Jahresbeiträge der Aktivmitglieder. 
b) Erlös aus Veranstaltungen, die vom Regionalverband oder seinen Organen 

organisiert werden. 
c) Gönnerbeiträge und andere Einnahmen. 

2 Die Kosten der vom Regionalverband an der Delegiertenversammlung des SFS zu 
stellenden Delegierten übernimmt der Regionalverband. Der Vorstand bestimmt die 
Höhe der Unkostenentschädigung. 

 
VI. Strafwesen 
 
Artikel 23 

1 Vorbehältlich unserer Bestimmungen in den Reglementen kennt der Regionalverband 
folgende Disziplinarstrafen: 

 - Verweis 
 - Suspension 
 - Suspension für Verbandsspiele und Wettkämpfe 
 - Suspension von Funktionären 
 - Entzug von Meisterschaftspunkten 
 - Boykott 
 - Busse 
 - Platzsperre 
 - Ausschluss 

2 Die einzelnen Strafen können miteinander verbunden werden. 

3 Der Vorstand und die TK sind berechtigt, Vereine, die sich den Beschlüssen der DV 
RVOS oder den Anordnungen des Vorstandes und der TK nicht unterordnen, zu 
büssen. 

Artikel 24 

1 Boykottiert werden können: 
 - Vereine (Aktiv- und Passivmitglieder) 
 - Vereinsangehörige 
 - Vereinsfunktionäre 

2 Ein boykottierter Verein oder ein boykottiertes Vereinsmitglied ist für jede Betätigung 
innerhalb des SFS während der Dauer des Boykotts gesperrt. 

3 Ein ausgesprochener Boykott ist nach Inkrafttreten dem SFS zu melden. 
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4 Wird festgestellt, dass dieser Boykott missachtet worden ist, erfolgt Ausschluss aus 

dem Regionalverband. 

5 Im Gegensatz zum Boykott bleiben Suspensionen auf die betreffende Sportart des 
Regionalverbandes beschränkt. 

Artikel 25 

1 Der Ausschluss eines Vereins kann nur auf Grund folgender Tatbestände beschlossen 
werden: 
- wegen Verletzung der Statuten und Reglemente des SFS und des Regional-

verbandes. 
- wegen Nichtbeachtung der Beschlüsse der regionalen oder schweizerischen 

Delegiertenversammlung, der Abteilungsversammlung einer Sportart oder eines 
anderen Verbandsorgans. 

- wegen Nichterfüllung der finanziellen Verpflichtung. 
- wegen unkorrekter, den Sport oder das Ansehen des SFS oder des Regional-

verbandes schädigender Handlungen. 
-  wegen Missachtung eines Boykotts. 

2 Der Ausschluss eines Vereins erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die DV RVOS 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

3 Die Verfolgung muss innert sechs Monaten seit dem strafwidrigen Verhalten eingeleitet 
werden; vorbehalten bleibt Absatz 4 dieses Artikels. 

4 Der Antrag auf Bestrafung wegen Nichterfüllung finanzieller Verpflichtungen kann nur 
für Forderungen gestellt werden, deren Fälligkeit nicht mehr als ein Jahr zurück liegt. 
Wenn die Schuld beglichen ist, darf die Strafe nicht mehr ausgesprochen werden; wenn 
sie schon verhängt wurde, wird sie mit dem Zeitpunkt der Begleichung aufgehoben. 

5  Ein ausgeschlossener Verein kann bei der Schweizerischen Rekurskommission des 
SFS gegen den Beschluss der DV RVOS innert acht Tagen seit der Zustellung des 
schriftlichen Entscheides Rekurs erheben. 

6 Der Verlust der Mitgliedschaft tritt nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. 

Artikel 26 

1 Für die Verhängung von Strafen und Bussen ist das dem Fehlbaren direkt vorgesetzte 
Verbandsorgan zuständig. 

2 Strafverfügungen sind schriftlich und nach den Reglementen und anderen Bestim-
mungen der betreffenden Sportabteilung oder anderer regionaler Richtlinien zu 
erlassen. Die Strafverfügung ist ausschliesslich an die Adresse des Vereins zu richten, 
und zwar auch dann, wenn es sich um Bestrafung eines Spielers, Wettkämpfers oder 
Funktionärs handelt. 

3 Strafverfügungen haben den Hinweis auf die Rekursmöglichkeit zu enthalten. 

4 Für die Bezahlung von Bussen, die gegen Spieler, Wettkämpfer oder Funktionäre 
ausgesprochen werden, haftet der Verein, für den der Spieler oder Wettkämpfer beim 
Zeitpunkt des Verstosses qualifiziert ist bzw. dem der Funktionär angehört. 
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Artikel 27 

1 Gegen die von den regionalen Verbandsorganen ausgesprochenen Strafen – 
ausgenommen der Ausschluss eines Vereins – kann gemäss den Bestimmungen des 
„Regionalen Rekursreglements“ rekurriert werden. 

 
VII. Auflösung des Regionalverbandes 

 
Artikel 28 

1 Die Auflösung des Regionalverbandes kann nur an einer DV RVOS beschlossen 
werden, an der mindestens zwei Drittel der dem Regionalverband angeschlossenen 
Aktivmitglieder vertreten sind. Wird das Quorum nicht erreicht, ist entsprechend Artikel 
11, Absatz 4, eine zweite DV RVOS einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Dele-gierten beschlussfähig ist. 

2 Über die Verwendung des Vermögens beschliesst die den Auflösungsbeschluss 
fassende DV RVOS. 

 
VIII. Schlussbestimmungen 

 
Artikel 29 

1 Der Regionalverband haftet nur mit dem Verbandsvermögen. 

Artikel 30 

1 Die vorstehenden Statuten wurden an der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 
20. Februar 2009 angenommen und treten sofort in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 
11. November 1988. 
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